
Anlage 1 zur UL 1 Erläuterungsbericht 
 
Ausschnitt aus SächsUVPG, Anlage (zu § 3 Abs. 1 Nr. 2) 
 
In der Spalte „UVP-Festlegung“ stehen 
 
„X“ für UVP-Pflicht 
„A“ für allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles 
„S“ für standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 
 
Nr. Vorhaben Bemerkung UVP- 

Festlegung 

2. Bau von Straßen sowie Ausbau und Verlegung von bestehenden Straßen   

 a) wenn die neue Straße eine Schnellstraße im Sinne der Begriffsbestimmung 
des Europäischen Übereinkommens über die Hauptstraßen des 
internationalen Verkehrs vom 15. November 1975 (BGBl. 1983 II S. 245) 
ist, 

  

 b) wenn die neue Straße oder der ausgebaute oder verlegte Straßenabschnitt 
mindestens vier Streifen und eine durchgehende Länge von mindestens 10 
km aufweist, 

  

 c) wenn die neue, ausgebaute oder verlegte Straße durch einen nach  
§ 17 SächsNatSchG ausgewiesenen Nationalpark,  
ein nach § 16 SächsNatSchG ausgewiesenes Naturschutzgebiet  
oder durch Gebiete führt, die durch die Richtlinie 79/409/EWG oder durch 
die Richtlinie 92/43/EWG unter besonderem Schutz stehen oder solche 
Gebiete berührt, 

durch das Vorhaben 
wird das FFH-
Gebiet Nr.254 
„Bobritzschtal“ 
teilweise berührt, 
bzw. in Anspruch 
genommen  

 
 

X 

 d) wenn die neue, ausgebaute oder verlegte Straße auf einer Länge von mehr 
als 2,5 km durch ein  
nach § 18 SächsNatSchG ausgewiesenes Biosphärenreservat oder  
ein nach § 19 SächsNatSchG ausgewiesenes Landschaftsschutzgebiet führt, 

  

 e) wenn die neue, ausgebaute oder verlegte Straße auf einer Länge von mehr 
als 5 km durch ein nach § 20 SächsNatSchG ausgewiesenen Naturpark 
führt, 

  

 f) wenn die neue, ausgebaute oder verlegte Straße auf einer Länge von mehr 
als 1 km durch geschlossene Ortslagen mit überwiegender Wohnbebauung 
für und auf der Grundlage der aktuellen Verkehrsprognose eine 
durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) von mindestens 15.000 
Kraftfahrzeugen innerhalb von 24 Stunden in einem Prognosezeitraum von 
mindestens zehn Jahren zu erwarten ist, 

  

 g) wenn die neue, ausgebaute oder verlegte Straße auf einer Länge von mehr 
als 500 m durch ein 
Flächennaturdenkmale nach § 21 SächsNatSchG,  
Biotope nach § 26 SächsNatSchG oder 
Gebiete führt, die aufgrund ihrer historischen, kulturellen oder 
archäologischen Bedeutung unter Schutz gestellt sind, 

  

 h) Bau, Ausbau und die Verlegung von sonstigen öffentlichen Straßen im 
Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 4b des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. 
September 2003 (SächsGVBl. S. 418, 425), geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, in Gebieten nach den Buchstaben d bis g bei 
doppelter Kilometerzahl, 

  

 i) Vorhaben des Buchstaben d bis g, das zwar keine Größen- und 
Leistungswerte erfüllt, aber mindestens zwei dieser Werte zu über 75 
Prozent erreicht; 

  

 


